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STADT FRAUENFELD

REGLEMENT ÜBER DIE ÄUFNUNG UND DIE VERWENDUNG
DER SPEZIALFINANZIERUNG FÜR NEUE WOHNFORMEN

IM BEREICH ALTERS- UND PFLEGEHEIM

gültig ab·27. März 1999



Gestützt auf die Bestimmungen von § 11 der Verordnung des Regierungsrates des
Kantons Thurgau über das Rechnungswesen der Gemeinden vom 1. Januar 1989
erlässt der Gemeinderat folgendes Reglement über die ÄJfnung und Verwendung der
Spezialfinanzierung für neue Wohnformen im Bereich Alters- und pflegeheim:

Art. 1

Die Spezialfinanzierung dient der Finanzierung von neuen Formen
des Wohnens, die durch das städtische Alters- und pflegeheim in
Form von provisorischen oder definitiven Projekten eingerichtet
werden. Die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung können für In­
vestitionen und für einmalige oder wiederkehrende Beiträge an den
Betrieb solcher Projekte erfolgen.

Art. 2

Die Spezialfinanzierung wird gespeist aus nicht zweckbestimmten
oder der Spezialfinanzierung zugewiesenen Legaten, Vermächt­
nissen und Beiträgen von Dritten an das Alters- und pflegeheim. Die
Zinsen der Einlagen sind der Spezialfinanzierung gutzuschreiben.

Art. 3

Für Entnahmen aus dieser Spezialfinanzierung gelten die ordentli­
chen Kreditkompetenzen der Gemeindeordnung. Entnahmen wer­
den in der Regel auf dem ordentlichen Budgetweg beschlossen.

Art. 4

Das vorstehende Reglement tritt - vorbehältlich des unbenützten
Referendums bzw. nach Zustimmung der Stimmberechtigten zur
vorgesehenen Verwendung des Legats Platzer - auf einen vom
Stadtrat zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft

Frauenfeld, 24 Februar 1999
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